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I. Weiterentwicklung der Infrastruktur im Bereich der Vollstationären 
Pflege 

 
1. Sicherung der Strukturqualität in der Stationären Altenhilfe durch Verein-

barung landeseinheitlicher Mindest-Personalanhaltszahlen 
 
Seit der erstmaligen Verständigung auf verbindliche Mindest-Personalanhaltszahlen in der 
Vollstationären Pflege zum 1. Januar 2000 wurden die im Saarland rahmenvertraglich verein-
barten Personalschlüssel – überwiegend auf Initiative der SPG – in mehreren Schritten um 
insgesamt mehr als 30 % verbessert. Dies hatte zur Folge, dass zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) zum 1. Januar 2017 die im Saarland verein-
barte Mindest-Personalausstattung in den Stationären Altenhilfeeinrichtungen im Bundesver-
gleich mit an der Spitze lag.  
 
Mit dem Inkrafttreten des PSG II ging die Umstellung von den bisherigen drei Pflegestufen auf 
die neuen fünf Pflegegrade einher; dies begründete die Notwendigkeit, die pflegestufenab-
hängigen Personalschlüssel in sachgerechter Weise auf die neuen Pflegegrade umzurechnen. 
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des PSG II keinerlei 
Transparenz über die voraussichtliche Verteilung der Bewohner auf die neuen Pflegegrade 
vorlag, verständigten sich SPG und Kostenträger übergangsweise (zunächst) für das Jahr 
2017 darauf, die zum Umstellungszeitpunkt in den Stationären Altenhilfeeinrichtungen jeweils 
vorhandene Personalmenge „einzufrieren“. Mit dieser „Personalkörpersicherung“ wurde ein 
Personalabbau in den Vollstationären Pflegeeinrichtungen im Saarland verhindert. Um die 
geplanten Verhandlungen über die neuen Personalschlüssel auf eine fundierte Datenbasis zu 
stellen, startete die SPG im Jahr 2017 ein „Monitoring“ über die Pflegegradeinstufung; Ziel war 
es, auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Monitoring im Laufe des Jahres 2017 in die 
Personalschlüsselverhandlungen einzutreten. 
 
Nachdem im Laufe des Jahres 2017 deutlich wurde, dass die vorliegenden Daten noch keine 
valide Basis für Verhandlungen über sachgerechte Personalschlüssel bildeten, verständigten 
sich SPG und Kostenträger darauf, die ursprünglich bis zum 31. Dezember 2017 befristete 
Übergangsregel zu verlängern und im Jahr 2018 in die Verhandlungen über landesein-
heitliche Mindest-Personalanhaltszahlen zum Abschluss zu bringen. 
 
Die Verhandlungen über den Rahmenvertrag gemäß § 75 SGB XI für die Leistungen der 
Vollstationären Pflege gemäß § 43 SGB XI wurden im Jahr 2018 mit hoher Intensität geführt. 
Seitens der SPG wurde die Erkenntnis in die Verhandlungen eingebracht, wonach der pflege-
bedingte Aufwand durch die neuen Pflegegrade ebenso wie durch die bisherigen Pflegestufen 
nur zu lediglich ca. 30 % erklärt werden kann; dies wurde im Saarland bereits im Jahr 2012/13 
durch die von der PTHV im Auftrag der SPG durchgeführte „PiSaar-Studie“ nachgewiesen und 
im Jahr 2017/18 durch die von der PTHV in Baden-Württemberg mit vergleichbarem Design 
durchgeführte Studie noch einmal bestätigt. Vor dem Hintergrund dieser wissenschaftlich 
fundierten Erkenntnis forderte die SPG gegenüber den Kostenträgern einen landesweit 
einheitlichen Personalschlüssel, welcher zum überwiegenden Teil pflegegradunabhängig 
ausgestaltet wird.  
 
In den Verhandlungen vom 16. Oktober 2018 verständigten sich SPG und Kostenträger 
schließlich auf landeseinheitliche Mindest-Personalanhaltszahlen, welche zu 70 % pflege-
gradunabhängig und zu 30 % pflegegradabhängig ausgestaltet sind; konkret stellen sich die 
neuen Mindest-Personalanhaltszahlen wie folgt dar: 
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Pflegerad 
Mindest-

Personalanhaltszahlen 
1 
2 
3 
4 
5 

1 : 6,32 
1 : 3,16 
1 : 2,85 
1 : 2,59 
1 : 2,49 

 
Die Verhandlungen über den Rahmenvertrag gemäß § 75 SGB XI für die Leistungen der 
Vollstationären Pflege gemäß § 43 SGB XI werden voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2019 
zum Abschluss gebracht. Zwischen den Verhandlungspartnern besteht Einvernehmen 
darüber, dass die neuen Personalanhaltszahlen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
neuen Rahmenvertrages angewendet werden können und spätestens ab dem 1. Januar 2021 
umgesetzt sein müssen. 
 
Die SPG ist davon überzeugt, dass mit der Vereinbarung der neuen landesweit einheitlichen, 
überwiegend pflegegradunabhängigen Mindest-Personalanhaltszahlen eine sachgerechte 
Regelung zur Personalausstattung der Stationären Altenhilfeeinrichtungen getroffen 
werden konnte, welche das im Bundesvergleich hohe Niveau der Strukturqualität im Saarland 
auch für die Zukunft absichert. 
 
 
2. Vergütungsverfahren für das Jahr 2019 und Rahmenvereinbarung gemäß 

§ 86 Abs. 3 SGB XI 
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren so wurden auch für den Pflegesatzzeitraum 2019 die 
Vergütungen in der Vollstationären Pflege nach dem verhandlungsökonomisch effizienten 
Verfahren der verbandsweise geführten „Gebündelten Einzelverhandlungen“ vereinbart. 
Durch die  Verständigung auf  eine  landesweit einheitliche Sachkostensteigerungsrate von 
1,9 % sowie auf die vom jeweiligen Träger(Verband) nachgewiesenen tariflichen Personal-
kostensteigerungen konnten eine Vielzahl ressourcenraubender Einzelverhandlungen 
vermieden und gleichzeitig wirtschaftliche Vergütungen vereinbart werden. 
 
Regelungsbedarf besteht noch hinsichtlich der Abgrenzung der Kosten für Pflege und 
Betreuung einerseits sowie Unterkunft und Verpflegung andererseits: Da sich die in Ermange-
lung einer anderen Regelung seit Jahren angewendete Aufteilung im Verhältnis 70 : 19: 11 als 
wenig sachgerecht erwiesen hat, strebt die SPG an, in den Verhandlungen über eine Weiter-
entwicklung der Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI über das Verfahren von 
Vergütungsverhandlungen in der Vollstationären Pflege eine Kostenaufteilung festzu-
schreiben, welche die Realität zutreffend abbildet. 
 
Die Verhandlungen über die Rahmenvereinbarung gemäß 3 86 Abs. 3 SGB XI dauern im Jahr 
2019 noch an. 
 
 
3. Verbesserung der medizinischen Versorgung von Bewohnern Stationärer 

Altenhilfeeinrichtungen – „Projekt SaarPHIR“ 
 
Bereits im Jahr 2009 hat die SPG öffentlich auf die Notwendigkeit einer Verbesserung der 
ärztlichen Versorgung von Bewohnern Stationärer Altenhilfeeinrichtungen mit dem 
vorrangigen Ziel einer Verringerung der Zahl der Krankenhauseinweisungen und somit einer 
Steigerung der Lebensqualität der Bewohner hingewiesen. Zwar gab es in der Vergangenheit 
vereinzelt diesbezügliche Initiativen; diese waren jedoch stets auf einzelne Kassenarten sowie 
einzelne Einrichtungen beschränkt und stellten insofern suboptimale „Insellösungen“ dar.  
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Mit dem Projekt „Saarländische PflegeHeimversorgung Integriert Regelhaft – SaarPHIR“, für 
welches im Jahr 2016 der Grundstein gelegt wurde, konnten erstmalig mit der SPG, der 
Kassenärztlichen Vereinigung Saarland (KVS) sowie den Krankenkassen alle im Bereich der 
medizinischen Versorgung stationärer Heimbewohner relevanten Akteure in einem vom 
Innovationsfonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss geförderten Projekt zusammenge-
führt werden. 
 
Nachdem sich das Verfahren der Antragstellung sowie Genehmigung durch den Projektträger 
unerwartet schwierig gestaltete und der ursprünglich für den 1. Juli 2017 geplante Projektstart 
als Folge wiederholter Nachforderung von Unterlagen mehrfach verschoben werden musste, 
startete das Projekt schließlich zum 1. April 2018 mit fünf Einrichtungen und 15 teilneh-
menden Ärzten in der Pilotregion Saarbrücken. Als Projektbegleitung wurde mit Wirkung 
zum 1. Oktober 2018 eine Vollzeitstelle bei der SPG für die Dauer des Projektes personalisiert; 
auch seitens der KVS wurde eine Ansprechperson benannt, welche bei Fragen zur Verfügung 
steht. Für die teilnehmenden Einrichtungen wird ein Stellenanteil von 0,2 VK je Einrichtung 
durch den Innovationsfonds finanziert.  
 
Die im Jahr 2018 seitens der teilnehmenden Einrichtungen gemachten Erfahrungen waren 
überaus positiv: In den unmittelbar nach dem Projektstart gebildeten Versorgergemein-
schaften arbeiten die niedergelassenen Ärzte und die Pflegekräfte der Einrichtungen auf der 
Grundlage gemeinsamer Regeln und Absprachen „auf einer Augenhöhe“ zusammen; 
gemeinsam werden vor Ort die Strukturen zur medizinischen Versorgung der Heimbewohner 
koordiniert und entwickelt. Die medizinische Versorgung konnte unter anderem dadurch 
optimiert werden, dass nur solche Ärzte Teil der Versorgergemeinschaften werden, welche die 
Einrichtung in einem Zeitraum von höchstens 20 Minuten erreichen können. Darüber hinaus 
ist die Durchführung von „Vorwochenendvisiten“ sowie eine „erweiterte hausärztliche 
Rufbereitschaft“ zentrales Element des Projektes. 
 
In den (auch gemeinsam durchgeführten) Treffen der Versorgergemeinschaften wurden 
bereits konkrete Fragestellungen zur Optimierung ausgewählter Prozesse bearbeitet; die 
Prozessbeschreibungen sind in einem „Rahmenhandbuch“ dokumentiert, welches den 
teilnehmenden Einrichtungen zur Verfügung gestellt wird. 
 
Nach Beendigung der Pilotphase wird das Projekt in zwei weiteren Schritten zum 1. April 2019 
sowie zum 1. April 2020 auf die übrigen Landkreise sowie den Regionalverband Saarbrücken 
ausgeweitet. Vor dem Hintergrund der während der Pilotphase gemachten positiven 
Erfahrungen sieht die SPG gute Chancen, dass das Projekt nach dem Ende der dreijährigen 
Modellförderung in die Regelversorgung überführt werden kann und somit einen Beitrag 
zur dauerhaften Verbesserung der medizinischen Versorgung in Stationären Altenhilfeein-
richtungen leisten kann. 
 
 
4. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf „Gesundheitliche Versorgungs-

planung in der letzten Lebensphase gemäß § 132g SGB V“ 
 
Der Ende des Jahres 2017 neu eingeführte § 132g Abs. 3 SGB V regelt den Anspruch von 
Bewohnern Stationärer Altenhilfeeinrichtungen auf Leistungen der „Gesundheitlichen 
Versorgungsplanung in der letzten Lebensphase“. Zur Umsetzung dieses Anspruchs hat die 
SPG im Jahr 2018 die Krankenkassen zu Verhandlungen aufgefordert; der von den 
Krankenkassen vorgeschlagene Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit Beitrittsverfahren 
sowie einer auf der Basis von Durchschnittskosten kalkulierten landeseinheitlichen 
Vergütungspauschalen kann aus Sicht der SPG jedoch nicht mitgetragen werden. Die SPG 
schlug gegenüber den Krankenkassen vielmehr die Verständigung auf das Muster einer 
Vergütungsvereinbarung mit einer von den Einrichtungen auf der Grundlage ihrer konkreten 
Kostenstrukturen individuell kalkulierten Vergütung vor.  
  



Seite 7 von 14 
 

 
 

Die Verhandlungen konnten im Jahr 2018 nicht zum Abschluss gebracht werden. Da sich 
abzeichnet, dass die Krankenkassen an ihrem Vorschlag einer landeseinheitlich gültigen 
Rahmenvereinbarung mit Beitrittsverfahren festhalten werden, wird die SPG eine Muster-
Vergütungsvereinbarung abstimmen und den Einrichtungen zur Anwendung empfehlen. 
Somit kann davon ausgegangen werden, dass zur Umsetzung des Rechtsanspruchs der 
Versicherten auf Leistungen der „Gesundheitlichen Versorgungsplanung in der letzten 
Lebensphase gemäß § 132g SGB V“ im Jahr 2019 die ersten Vereinbarungen zwischen den 
Einrichtungsträgern und den Krankenkassen abgeschlossen werden. 
 
 
5. Sicherstellung der Versorgung von Bewohnern Stationärer Altenhilfeein-

richtungen unterhalb des Pflegegrades 2 
 
Bereits im Jahr 2017 trat die SPG in Gespräche mit den örtlichen Sozialhilfeträgern über 
Regelungen für stationär versorgte Pflegebedürftige unterhalb des Pflegegrades 2 ein; Ziel 
war es, für diesen Personenkreis einen sachgerechten Personalschlüssel zu vereinbaren. 
 
Nachdem sich SPG und Landkreistag vor dem Hintergrund der im Jahr 2017 bestehenden 
unzureichenden Datenlage über die Pflegeradeinstufung zunächst auf eine längstens bis zum 
31. Dezember 2018 befristete Weitergeltungsklausel verständigt haben, wurde im Kontext der 
Verhandlungen über den Rahmenvertrag gemäß § 75 SGB XI für die Leistungen der 
Vollstationären Pflege gemäß § 43 SGB XI mit den Kostenträgern für Bewohner mit Pflege-
grad 1 ein Personalschlüssel von 1 : 6,32 vereinbart. Mit dieser Festschreibung wird die 
Stationäre Versorgung von Pflegebedürftigen mit dem Pflegegrad 1 auch künftig rechtssicher 
und sachgerecht geregelt.  
 
Die Verhandlungen über eine Regelung für Bewohner unterhalb des Pflegegrades 1 dauern 
noch an, vor dem Hintergrund der vergleichsweise geringen Zahl sowie der hohen 
Heterogenität der Fälle zeichnet sich jedoch ab, dass für diese Personengruppe Einzelverein-
barungen auf der Grundlage des jeweiligen konkreten Einzelfalls getroffen werden. 
 
 
 

II. Förderung des Grundsatzes „Ambulant vor Stationär“ 
 
1. Langfristige Stabilisierung der Strukturen im Bereich der Häuslichen 

Krankenpflege durch Kalkulation aufwandsgerechter Vergütungen 
 
Seit Jahren werden die Ambulanten Dienste bei der Erbringung von Leistungen der Häuslichen 
Krankenpflege gemäß § 37 SGB XI mit dem Problem defizitärer Vergütungen konfrontiert: 
Diese Situation liegt darin begründet, dass der erstmaligen Vereinbarung der Vergütungen für 
die Leistungen der Häuslichen Krankenpflege im Jahr 1991 keine betriebswirtschaftliche 
Kalkulation zugrunde lag; die in der Folge jährlich vereinbarten linearen Fortschreibungen der 
Vergütungen wurden durch die Begrenzung auf die Steigerung der beitragspflichtigen 
Einnahmen gemäß § 71 SGB V („Grundlohnsummensteigerung) gedeckelt, sodass eine 
Kostendeckung bei der Erbringung von Leistungen der Häuslichen Krankenpflege niemals 
erreicht werden konnte. Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz erfolgte Ende des Jahres 
2018 insofern ein Paradigmenwechsel, als die Rechtsgrundlage für die bisherige Deckelung 
der Vergütungssteigerungen auf die Grundlohnsummensteigerung wegegefallen ist und 
stattdessen die für die Träger geltenden tariflichen Bindungen bei der Kalkulation der 
Vergütungen von den Krankenkassen anzuerkennen sind.  
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Vor dem Hintergrund dieser seit Jahren überfälligen Gesetzesänderung hat die SPG gegen-
über den Krankenkassen Ende des Jahres 2018 angekündigt, schnellstmöglichst in Verhand-
lungen über aufwandsgerechte Vergütungen für die Leistungen der Häuslichen Krankenpflege 
einzutreten. Da die zur Kalkulation aufwandsgerechter Vergütungen erforderlichen Daten 
bezüglich der für die Erbringung der einzelnen Leistungen notwendigen Zeiten jedoch nicht in 
valider Form vorliegen, plant die SPG für das Jahr 2019 eine wissenschaftlich begleitete 
Studie mit dem Ziel der Gewinnung belastbarer Daten hinsichtlich des zeitlichen Ausmaßes 
der Erbringung von Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V. 
 
Da eine methodisch korrekte, wissenschaftlich fundierte Erhebung der notwendigen Einsatz-
zeiten kurzfristig nicht leistbar sein wird, hat sich die SPG mit den Krankenkassen für den 
Vergütungszeitraum 2019 auf eine Übergangsregelung verständigt. Diese Übergangsverein-
barung gibt den Trägern der Ambulanten Dienste die Möglichkeit, ihre nachgewiesenen Tarif-
lohnsteigerungen, welche über die Grundlohnsummensteigerung hinausgehen, auf dem Weg 
von Einzelverhandlungen gegenüber den Krankenkassen geltend zu machen.  
 
Aus Sicht der SPG bietet die durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz bewirkte Gesetzes-
änderung mit dem Wegfall der langjährigen Begrenzung von Vergütungssteigerungen auf die 
Grundlohnsummensteigerung die Chance, die Erbringung von Leistungen der Häuslichen 
Krankenpflege gemäß § 37 SGB V im Saarland langfristig auf eine wirtschaftlich solide 
Grundlage zu stellen. 
 
 
2. Weiterentwicklung der Strukturen im Bereich der Häuslichen Pflege 

gemäß § 36 SGB XI 
 
2.1 Neuverhandlung des Rahmenvertrages gemäß § 75 SGB XI für die 

Leistungen der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI 
 
Begingt durch die mit dem PSG II für den Bereich der Ambulanten Pflege gemäß § 36 SGB XI 
bewirkte Notwendigkeit, den Rahmenvertrag gemäß § 75 SGB XI für die Leistungen der 
Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI an die gesetzlichen Neuregelungen anzupassen, 
forderte die SPG bereits Ende des Jahres 2016 die Landesverbände der Pflegekassen sowie 
die örtlichen Sozialhilfeträger zu Neuverhandlungen des Rahmenvertrages auf. Nach 
insgesamt fünf Verhandlungsrunden im Jahr 2017 wurde im Jahr 2018 der Schwerpunkt der 
Verhandlungen auf die Neustrukturierung des Leistungskomplexverzeichnisses gelegt, 
welches nach den Vorstellungen der Vertragspartner künftig Anlage zum Rahmenvertrag 
werden soll.  
 
Da sich bei den Verhandlungen über das Regelwerk wenig Konfliktpotential gezeigt hat, 
geht die SPG davon aus, dass über den Text des Rahmenvertrages gemäß § 75 SGB XI im 
Laufe des Jahres 2019 Einvernehmen mit den Kostenträgern hergestellt werden kann. 
 
 
2.2 Bedarfsgerechte Ausgestaltung des Leistungskomplex-Verzeichnisses 

im Hinblick auf eine stärkere Kundenorientierung 
 
Wesentlich komplexer gestalteten sich die auf Initiative der SPG aufgenommenen Verhand-
lungen über eine Neustrukturierung des Leistungskomplexsystems. Hintergrund dieser 
Initiative war die in den vergangenen Jahren – nicht zuletzt durch entsprechende 
Rückmeldungen seitens der Pflegebedürftigen – deutlich gewordene Notwendigkeit, das seit 
dem Jahr 1995 weitestgehend unveränderte System der Leistungskomplexe für die Häusliche 
Pflege gemäß § 36 SGB XI flexibler und somit kundenorientierter zu gestalten; dies 
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beinhaltete insbesondere die Aufnahme kleinerer Leistungen in das Leistungskomplex-
system. 
 
Die im Jahr 2018 hierzu mit hoher Intensität geführten Verhandlungen waren geprägt durch 
die Notwendigkeit, einen Kompromiss zwischen Kunden- bzw. Bedarfsorientierung einerseits 
sowie Planbarkeit der Leistungserbringung durch die Ambulanten Dienste andererseits herzu-
stellen; die Verhandlungen werden im Jahr 2019 fortgesetzt. 
 
 
2.3 Sicherstellung des Angebotes an „Häuslicher Betreuung durch 

Fachkräfte“ über den 31. Dezember 2018 hinaus 
 
Bereits im Jahr 2016 verständigten sich SPG und Kostenträger auf einen neuen Leistungs-
komplex „Häusliche Betreuung durch Fachkräfte“, welcher die bereits im Leistungskomplex-
verzeichnis aufgeführte Leistung „Häusliche Betreuung“ ergänzt. Hintergrund dieser Verein-
barung war die Erwartung, dass als Folge des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs künftig in 
stärkerem Umfang als bisher auch demenziell erkrankte Pflegebedürftige die Leistungen der 
Häuslichen Betreuung in Anspruch nehmen werden; dies wiederum hat für die Ambulanten 
Dienste die Notwendigkeit zum Einsatz von entsprechend qualifiziertem Personal zur 
Konsequenz. Da keine gesicherte Erkenntnis darüber vorlag, in welchem Umfang die 
Häusliche Betreuung durch Fachkräfte in Anspruch genommen wird, verständigten sich die 
Vertragspartner zunächst auf eine Befristung dieses Leistungskomplexes bis zum 31. 
Dezember 2017 sowie auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr in der Folge. 
 
Wenngleich nach den vorliegenden Erkenntnissen der Kostenträger die Inanspruchnahme des 
Leistungskomplexes „Häusliche Betreuung durch Fachkräfte“ im Jahr 2018 außerordentlich 
gering war, sprach sich die SPG in den Verhandlungen dennoch dafür aus, die vereinbarte 
Geltungsdauer des Leistungskomplexes zu entfristen. Hintergrund dieser Forderung ist die 
Annahme, dass mit der anstehenden Reform der Eingliederungshilfe künftig eine steigende 
Nachfrage nach Häuslicher Betreuung durch Fachkräfte zu erwarten ist. Mit der Zustimmung 
der Kostenträger zu einer Entfristung konnte im Saarland ein maßgeblicher Schritt zur 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes eingeleitet werden. 
 
 
3. Stärkung des Verbraucherschutzes durch Weiterentwicklung des Muster-

Pflegevertrages 
 
Auf Empfehlung des Landespflegeausschusses vom 15. November 2016 wurde eine kleine 
AG aus Mitgliedern der SPG, des Ministeriums sowie der Pflegekassen damit beauftragt, den 
vom Landespflegeausschuss im Jahr 1998 unter Beteiligung aller relevanter Akteure 
entwickelten und zur Anwendung empfohlenen Muster-Pflegevertrag für die Leistungen der 
Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI zu überarbeiten und an die neue Rechtslage anzu-
passen.  
 
Im Jahr 2018 konnte der von der AG entwickelte Vorschlag eines aus Sicht der Beteiligten 
transparenten Muster-Pflegevertrages fertiggestellt werden; da dieser Vorschlag vom 
Ministerium zunächst der Verbraucherzentrale zur Beurteilung vorgelegt wurde, steht eine 
abschließende Empfehlung durch den Landespflegeausschuss jedoch derzeit noch aus.  
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4. Mitwirkung im Gemeinsamen Landesgremium (GLG) gemäß § 90a SGB V 
 
Auch im Jahr 2018 wirkte die SPG im Gemeinsamen Landesgremium (GLG) gemäß § 90 a 
SGB V als Mitglied mit beratender Stimme gemäß § 2 Abs. 3 der Geschäftsordnung mit. 
Entsprechend der Beschlusslage im Vorstand hat die SPG das Gremium genutzt, um im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten Akzente zur Weiterentwicklung der Ambulanten Infrastruktur im 
Saarland zu setzen. Zu den Schwerpunktthemen gehörte dabei die Optimierung der 
Pflegeüberleitung im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt; hierzu wird das GLG 
gemäß § 90a SGB V im Jahr 2019 eine abgestimmte Prozessbeschreibung vorschlagen. 
 
 

III. Weiterentwicklung des Angebotes im Bereich der Kurzzeit- und 
     Teilstationären Pflege 
 
1. Teilstationäre Pflege 
 
1.1 Weiterentwicklung der Strukturqualität durch Abschluss eines neuen 

Rahmenvertrages gemäß § 75 SGB XI für die Leistungen der Tagespflege 
gemäß § 41 SGB XI 

 
Nachdem die SPG im Herbst 2016 in Verhandlungen mit den Landesverbänden der Pflege-
kassen sowie den Sozialhilfeträgern über eine Weiterentwicklung des Rahmenvertrages 
gemäß § 75 SGB XI für die Leistungen der Tagespflege gemäß § 41 SGB XI eingetreten ist, 
trat der neue Rahmenvertrag mit Wirkung zum 1. März 2018 in Kraft. Der neue Rahmenvertrag 
beinhaltet eine Vielzahl strukturverbessernder Regelungen; hierzu gehören insbesondere 
 

 eine sachgerechte Formulierung der Leistungsbeschreibung unter besonderer 
Berücksichtigung der tagespflegespezifischen Besonderheiten 
 

 die verbindliche Festschreibung eines pflegegradunabhängigen Mindest-Personal-
schlüssels von 1 : 6 

 
 qualifizierte Vorgaben zur räumlichen Ausstattung 

 
 eine sachgerechte Regelung der Fahrtkosten. 

 
Die Vergütungen in der Tagespflege für den Entgeltzeitraum 2019 wurden bereits auf der 
Grundlage des neuen Rahmenvertrages verhandelt, sodass die strukturverbessernden 
Maßnahmen bereits im Jahr 2019 erste Wirksamkeit zeigen können. 
 
 
1.2 Schaffung von Rechtssicherheit beim Verfahren von Vergütungs-

verhandlungen in der Teilstationären Pflege durch Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI 

 
Zeitgleich mit dem Rahmenvertrag gemäß § 75 SGB XI konnte die Rahmenvereinbarung 
gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI über das Verfahren von Vergütungsverhandlungen in der Tages-
pflege abgeschlossen werden. Die Notwendigkeit einer Rahmenvereinbarung über das 
Vergütungsverfahren ergab sich aus der Tatsache, dass die Vergütungen in der Tagespflege 
in der Vergangenheit in der Regel ohne betriebswirtschaftliche Kalkulation vereinbart wurden; 
dies hatte zur Folge, dass sich der Betrieb von Tagespflegeeinrichtungen für die Träger oft als 
defizitär erwiesen hat. Die langfristige Sicherstellung eines quantitativ und qualitativ 
ausreichenden Angebotes an Tagespflegeplätzen war aus Sicht der SPG somit gefährdet. 
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Wesentlicher Inhalt der zum 1. März 2018 in Kraft getretenen Rahmenvereinbarung über das 
Vergütungsverfahren in der Tagespflege ist neben einer verbindlichen Regelung der vorzu-
legenden Unterlagen auch eine sachgerechte Kostenabgrenzung; somit wird einerseits 
Rechtssicherheit für die Vertragspartner, andererseits aber auch eine fundierte Grundlage für 
die Kalkulation aufwandsgerechter Vergütungen geschaffen. 
 
Die Zahl der Tagespflegeeinrichtungen im Saarland ist im Jahr 2018 (von 55 auf 63) gestiegen; 
zu dieser Entwicklung hat nach Überzeugung der SPG auch die Schaffung von Rechtssicher-
heit durch den Abschluss des Rahmenvertrages gemäß § 75 SGB XI sowie der Rahmenver-
einbarung gemäß § 86 Abs. 3 SGB XI einen maßgeblichen Beitrag geleistet.  
 
 
2. Rechtssichere Umsetzung des Rechtsanspruchs der Versicherten auf 

Kurzzeitpflege gemäß § 39c SGB V 
 
Bereits im Jahr 2016 hat die SPG die Krankenkassen zu Verhandlungen über eine Rahmen-
vereinbarung  gemäß § 132h SGB V für die  Leistungen  der Kurzzeitpflege  gemäß § 39c 
SGB V aufgefordert. Anlass hierzu war der seit dem 1. Januar 2016 bestehende Rechtsan-
spruch der Versicherten auf Leistungen der Kurzzeitpflege im Anschluss an einen Kranken-
hausaufenthalt zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung in den Fällen, in denen bei 
den Patienten keine Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI festgestellt wurde.  
 
Nachdem in den Verhandlungen des Jahres 2017 zunächst kein Fortschritt erzielt wurde, 
konnte  zum 1. Juli 2018 eine  landesweit geltende  Rahmenvereinbarung  gemäß  § 132h 
SGB V für die Leistungen der Kurzzeitpflege gemäß § 39c SGB V mit der Möglichkeit des 
Beitritts durch die Einrichtungen abgeschlossen werden. Durch diese Vereinbarung, welche 
insbesondere eine sachgerechte Vergütungsregelung beinhaltet, wurde sowohl für die 
Einrichtungen als auch für die Patienten Rechtssicherheit bei der Inanspruchnahme vom 
Kurzzeitpflege gemäß § 39c SGB V im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt 
geschaffen.  
 
 

IV. Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs 
 
1. Altenpflegeausbildung und Umlagesystem 
 
Im Ausbildungsjahr 2018/19 konnte mit 1.484 Auszubildenden in der Altenpflege- sowie 
Altenpflegehilfeausbildung erneut ein Höchststand bei den Ausbildungsplatzzahlen erreicht 
werden; gegenüber der Zahl von 741 Auszubildenden zum Zeitpunkt der Einführung des 
Systems der Umlagefinanzierung im Schuljahr 2011/12 bedeutet dies eine Steigerung um 
mehr als 100 %. Neben dem Umlagesystem, welches bei den Betrieben unverändert auf eine 
hohe Akzeptanz stößt, ist dieser Anstieg auch auf verstärkte Anstrengungen der Betriebe bei 
der Gewinnung von Auszubildenden zurückzuführen. Innerhalb der SPG besteht jedoch 
Einvernehmen darüber, dass ungeachtet der hohen Ausbildungszahlen weitere 
Anstrengungen notwendig sein werden, um den Fachkräftebedarf der Zukunft zu sichern. 
 
 
2. Schaffung der notwendigen Strukturen zur Umsetzung des Pflegeberufe-

gesetzes  
 
Das Inkrafttreten des Pflegeberufegesetzes (PBG) mit einem Umstieg auf die generalistische 
Pflegeausbildung bedeutete für die SPG die Notwendigkeit, neue Strukturen zu schaffen: Da 
das PBG die Finanzierung der generalistischen Pflegeausbildung über einen auf Länderebene 
zu errichtenden Umlagefonds verbindlich vorschreibt, verständigten sich SPG und SKG 
darauf, die bisher getrennten Fondsverwaltungen für die Altenpflegeausbildung einerseits 
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sowie die Krankenpflegeausbildung andererseits in einem gemeinsamen Fonds zusammen-
zuführen. Um die hierzu notwendigen Strukturen zu schaffen, wurde im Herbst 2018 die 
„Gesellschaft zur Förderung der Pflegeausbildung im Saarland- GFP“ mit SPG und SKG 
als Gesellschafter zu gleichen Anteilen gegründet; die Geschäftsführung der GFP wird von 
den Geschäftsführern der SPG sowie der SKG wahrgenommen.  
 
Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates der GFP fand am 16. November 2018 statt; 
zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde der Vorsitzende der SPG gewählt. 
 
Mit der Gründung der GFP Saar wurden frühzeitig arbeitsfähige Strukturen zur Sicherstellung 
einer professionellen Fondsverwaltung im Saarland errichtet. Um die mit dem Pflegeberufe-
gesetz einhergehenden darüberhinausgehenden Herausforderungen zu bewältigen, bedarf es 
nach Überzeugung der SPG weiterer verbindlicher Strukturen insbesondere im Bereich der 
Koordination der praktischen Ausbildung. Erklärtes Ziel der SPG ist es, gemeinsam mit 
allen Beteiligten die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die hohen Ausbildungs-
platzzahlen im Saarland auch nach dem Übergang auf die generalistische Pflegeausbildung 
(mindestens) gehalten werden können. 
 
 

V. Schaffung von Transparenz über Zahlen, Daten und Fakten mit 
    pflegepolitischer Relevanz 
 
1. Errichtung eines „Saarländischen Pflegeportals“ 
 
In den vergangenen Jahren wurden in zunehmendem Ausmaß – nicht zuletzt auch durch den 
Pflegebeauftragten des Saarlandes – Problemanzeigen bezüglich fehlender Transparenz über 
freie Pflegeplätze in den Einrichtungen der Altenhilfe an die SPG herangetragen. 
Schwerpunktmäßig stellt sich das Problem für den Bereich der Kurzzeitpflege insbesondere 
in der Urlaubszeit dar; darüber hinaus erweist sich jedoch auch die oftmals zeitaufwändige 
Suche nach freien Plätzen in der Tagespflege sowie in der Vollstationären Pflege für die 
Betroffenen sowie ihre Angehörigen als Belastung. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Problemanzeige begann die SPG im Jahr 2018 mit der Konzeption 
eines unter dem Aspekt der Kundenorientierung strukturierten „Saarländischen 
Pflegeportals“, in welchem alle für die potentiellen Nutzer von Pflegeeinrichtungen (sowie ihre 
Angehörige und Betreuer) relevanten Informationen in übersichtlicher Form dargestellt 
werden. Hierzu gehören neben den aktuell freien Plätzen auch die Pflegesätze sowie weitere 
Strukturdaten der Einrichtungen. Mit der Entwicklung des „Saarländischen Pflegeportals“ 
wurde die Firma HAUS & GROSS in Saarbrücken beauftragt; das Sozialministerium hat 
zugesagt, sich zu ca. 50 % an den Entwicklungskosten zu beteiligen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass das „Saarländische Pflegeportal“ im Sommer 2019 in Betrieb 
gehen wird. 
 
Die SPG ist davon überzeugt, dass die neue Internetplattform bei den Pflegebedürftigen und 
ihren Angehörigen ebenso wie bei der interessierten Fachöffentlichkeit eine Informationslücke 
schließt und die dargestellten Zahlen, Daten und Fakten darüber hinaus für die fachpolitische 
Diskussion von großem Interesse sein werden. 
 
 
2. Monitoring über die Pflegegradeinstufung 
 
Mit dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) und der damit verbundenen 
Umstellung von den bisherigen drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade zum 1. Januar 2017 
startete die SPG bei den Stationären Altenhilfeeinrichtungen im Saarland ein Monitoring über 
die Pflegegradeinstufung. Die quartalsweise erhobenen Daten bildeten einerseits Grundlage 
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für die Verhandlungen mit den Kostenträgern über sachgerechte Personalschlüssel; darüber 
hinaus stellen diese Daten über die Bewohnerstruktur, welche aufgrund der mit durch-
schnittlich ca. 85 % hohen Rücklaufquote als „sehr valide“ beurteilt werden können, eine 
gute Basis für die fachpolitische Diskussion über Bewohnerstrukturunterschiede im Vergleich 
der einzelnen Bundesländer dar. 
 
Das „Monitoring“ wird auch im Jahr 2019 (in halbjährigem Intervall) fortgesetzt. 
 
 

VI. Mitwirkung mit den relevanten Akteuren gemäß § 3 Abs. 3 der 
     Satzung der SPG 
 
1. Mitwirkung beim „Pflegepakt Saarland“ 
 
Mit der Gründung des „Pflegepaktes Saarland“ durch das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie im Sommer 2016 konstituierten sich drei Arbeitsgruppen; die 
SPG brachte ihren Sachverstand von Beginn an in allen Arbeitsgruppen ein. 
 
Im Jahr 2018 war von diesen drei Arbeitsgruppen nur noch die AG I „Umsetzung der 
Generalistik, Finanzierung, Curricula“ aktiv; dies war dem mit dem Inkrafttreten des Pflegebe-
rufegesetzes begründeten Handlungsbedarf geschuldet. 
 
Die seitens der SPG bei Gründung des „Pflegepaktes Saarland“ gegenüber dem Ministerium 
vorgetragenen Zweifel an der Effizienz des Formates haben sich insbesondere im Jahr 2018 
bestätigt: Die Vielzahl von Vertretern unterschiedlicher Interessengruppen – oft in wechselnder 
personeller Besetzung – kann als Grund dafür gesehen werden, dass seitens der Mitglieder 
der SPG die Arbeit der AG I als weder ziel- noch lösungsorientiert beurteilt wird.  
 
 
2. Gestaltung des Umstiegs auf das Strukturmodell zur Vereinfachung der 

Pflegedokumentation 
 
Nachdem mit dem Beschluss des Landespflegeausschusses die Federführung des 
„Kooperationsgremiums“ zur Umsetzung des Strukturmodells („Vereinfachung der Pflege-
dokumentation“) auf die SPG übertragen wurde, arbeitete das Kooperationsgremium im Jahr 
2018 mit hoher Intensität. Die im Bundesvergleich überdurchschnittlich hohe Teilnahmequote 
der Altenhilfeeinrichtungen im Saarland belegt die hohe Akzeptanz der Einrichtungen 
gegenüber der nach dem Strukturmodell vereinfachten Pflegedokumentation. 
 
Auch nach dem Auslaufen der Modellförderung und der damit einhergehenden Auflösung der 
Strukturen auf Bundesebene zum 31. Oktober 2017 wurde auf Beschluss des Vorstands das 
Kooperationsgremium im Saarland fortgeführt. Auf diese Weise wird der Austausch zwischen 
den Beteiligten über die Erfahrungen bei der Umsetzung des Strukturmodells weiterhin 
sichergestellt. 
 
 
3. Zusammenarbeit mit dem Pflegebeauftragten des Saarlandes 
 
Im Jahr 2018 wurde die Zusammenarbeit der SPG mit dem unabhängigen Pflegebeauftragten 
des Saarlandes, Herrn Jürgen BENDER, intensiviert. Neben der Teilnahme der SPG an den 
vom Pflegebeauftragten in jedem Landkreis durchgeführten regionalen Pflegekonferenzen 
wurden die Ideen und Anregungen des Pflegebeauftragten zur Verbesserung der Situation 
pflegebedürftiger Menschen im Saarland auch in den Gremien der SPG aufgegriffen und 
gemeinsam mit Herrn BENDER diskutiert. Darüber hinaus hat die SPG auf Bitte des 
Pflegebeauftragten an der Erstellung des „Zweiten Pflegeberichts“ mitgearbeitet. 
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4. Zusammenarbeit  mit der LIGA  der Freien Wohlfahrtspflege Saar gemäß 

§ 4 Abs. 4 der Satzung der SPG 
 
Gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung arbeitet die SPG mit der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege 
Saar zusammen. Konkret wurde diese Zusammenarbeit durch die Funktion des 
Geschäftsführers der SPG als „LIGA-Koordinator“ realisiert; darüber hinaus nimmt der 
Geschäftsführer als ständiger Gast an den Sitzungen des LIGA-Hauptausschusses teil, um 
über die Schwerpunkte der Arbeit der SPG zu berichten und mit den Vertretern der Freien 
Wohlfahrtspflege aktuelle sozialpolitische Themen mit altenhilfespezifischem Bezug zu 
diskutieren.  
 
 
5. Mitwirkung in den relevanten „Netzwerken“ 
 
Auch im Jahr 2018 erfolgte eine Zusammenarbeit der SPG mit allen relevanten Akteuren und 
Netzwerken, welche sich der Pflege als gesamtgesellschaftliche Aufgabe widmen; dies waren 
insbesondere: 
 

 
(1) das im Jahr 2013 gegründete Demenz-Netzwerk 

 
(2) das im Jahr 2014 gegründete AAL-Netzwerk 

 
(3) das Wund-Netzwerk Saar 

 
(4) Das „InfectioNetzwerk“ (ehemals: MRSA-Netzwerk). 
 
Konkret bedeutet diese Zusammenarbeit neben der Teilnahme an Fachtagungen auch die 
Weiterleitung von fachspezifischen Informationen an interessierte Organisationen, Personen 
und Institutionen. 
 
 
6. Beteiligung am SZ-Lesertelefon 
 
Seit dem Jahr 2005 beteiligt sich die SPG an dem von der Saarbrücker Zeitung in Kooperation 
mit der Verbraucherzentrale des Saarlandes eingerichteten „Lesertelefon“. Auch im Jahr 2018 
wurden interessierte Leser über aktuelle Fragen der Pflegeversicherung mit verbraucher-
schutzrechtlichem Schwerpunkt informiert. 
 
Die hohe Anruferfrequenz kann als Indiz dafür gewertet werden, dass der Informationsbedarf 
der Bevölkerung in Fragen der Pflegeversicherung trotz bestehender Beratungsstrukturen 
(z.B. Pflegestützpunkte) unverändert hoch ist. 
 
 
Saarbrücken, den 25. April 2019 
 
 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Der Vorsitzende       Die Geschäftsführung 
 


